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GZ.: E/WBZ2/01245/2010 
 

Hamburg, den 26. August 2014 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Servicezeiten WBZ (Bauberatung): 
Mo            12:00 - 16:00 Uhr 
Di und Fr   08:00 - 12:00 Uhr 
Do             10:00 - 16:00 Uhr 
 
Termine im Fachamt Bauprüfung nur 
nach Vereinbarung 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U3 Hoheluftbrücke 
35, 5, 115 Bezirksamt Eimsbüttel 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO 
Eingang 09.07.2010 
 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublöcke 311-003, 311-007 
Flurstücke 1758, 1759 in der Gemarkung: Rotherbaum 

 
 
Ausbau Dachgeschosse mit dazugehöriger Dachterrasse 
Häuser 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19 
 
 
ÄNDERUNGSBESCHEID 
  
Nummer 3 zum Genehmigungsbescheid 
  
 über die Änderung der Treppe zwischen 2. OG und DG in Haus 13 
 
 
 Dieser Bescheid schließt ein:  
 
1.  Genehmigung nach § 9 / § 11 des Denkmalschutzgesetzes in der geltenden Fassung für 

die Veränderungen an unbeweglichen Denkmälern, Gebäudegruppen und 
Gesamtanlagen.  
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Begründung  
 
bei den Gebäuden Grindelhof 83 handelt es sich gemäß § 4 DSchG (Denkmalschutzgesetz 
vom 05. April 2013 (HmbGVBl S. 142)) um ein geschütztes Denkmal (Baudenkmal, Ensemble) 
Gemäß §§ 8, 9, 10, 11 DSchG sind Veränderungen genehmigungspflichtig.  
 
Nebenbestimmung  
 
Das Denkmal ist mit seiner Grundstruktur und der noch vorhandenen originalen Bausubstanz 
zu erhalten. Schäden müssen werk-, material- und formgerecht repariert werden.  
 
Die denkmalfachlichen Nebenbestimmungen, Anforderungen und Hinweise aus den 
genehmigten Vorlagen 166/4+5, sowie Änderungsantrag 166/17 haben weiterhin Bestand. 
 
Ausführungsgrundlagen 
   
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 
   
 166 / 18 Grundriss 2.OG, DG 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
   
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten 
Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
 
 
 
  
 
 
 
### 
  
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
  
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage zum Bescheid 
### 
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Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird nicht im Hamburger Informationsregister veröffentlicht, da 
Bescheide nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 HmbTG von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen 
sind, sofern es sich um reine Wohnbebauung mit maximal fünf Wohneinheiten handelt. 
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